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Firma
Andreas Focke
Tischlerei
Mohringhook 13
48607 Ochtrup Welbergen
DEUTSCHLAND

frei Lieferadresse, mit Aufstell

RECHNUNG

Rechnung Nr. Datum 19/04/202212R6369/04
Kundennummer 1MPSM Ihr Betreuer Teigeler Erko

Ihr Zeichen Andreas Focke
Kommission 0170 4168774

F-Auftragsnummer 11-7548/05
Maschinennummer 220.01.016.22

2CO19/041026R/Ra/MAILR_N
Die Waren wurden betriebsbereit geliefert durch den Lieferanten.
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers beachten!
Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger
Ihre UID-Nummer: DE228704388

FORMAT-4 TEMPORA 60.06 glueBox x-motion

Anzahl Artikelnummer Artikelbeschreibung Gesamt EUR

     1 ST 220-00121 Pneumatik tempora 60.06 glueBox
einzeln angesteuerte Ventile.
Optimierte Wartungseinheit mit
Drucksensor. Extra Steuerluftversorgung.

     1 ST 220-01009 Ausziehrahmen tempora 60.06
glueBox

     1 ST 220-01008 Maschinenständer tempora 60.06 glueBox
Der Maschinenständer der Kantenanleimaschine
tempora 60.06 glueBox ist aus dickwandiger,
elektrogeschweißten Stahlkonstruktion
innerhalb des Ständers wird eine
hohe Stabilität erreicht.

     1 ST 220-10001 Bedienwerkzeug tempora-Serie

     1 ST 220-10016 Typenkleber tempora 60.06 glueBox

     1 ST 220-10017 Typenschild tempora 60.06 glueBox
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Rechnung Nr.  12R6369/04

Anzahl Artikelnummer Artikelbeschreibung Gesamt EUR

     1 ST 220-01105 Maschinenverpackung tempora 60.06
glueBox

     1 ST 220-01205 Oberer Druckbalken tempora 60.06 glueBox
Druckbalken aus geschweißter
verwindungssteifer Stahlkonstruktion. Über
Handkurbel einstellbare Werkstückhöhe 8-60mm
Glatte, zweireihig- versetzt angeordnete
Oberdruckrollen sorgen für eine gleichmäßige
Druckverteilung auf das Werkstück.
Werkstücksabstandsüberwachung mit Ampel.

     1 ST 220-01401 Drehteller Kantenmagazin D=750mm für
Rollenkantenmaterial 0,4-3mm
Kugelgelagerter Drehteller für Rollenkanten-
ware. Durchmesser des Drehteller 740mm.

     1 ST 220-01403 Werkstückzuführung und Zuführlineal mit
manueller Verstellung.
Die zuführende Auflägefläche ist für emp-
findliche Oberflächen ausgelegt
Auflagefläche 600mm
Die Spanabnahme
für das Fügeaggregat kann manuell
zwischen 0-2 mm am Zuführlineal verstellt
werden. Die Spanabnahme wird über einen
Digitalzähler angezeigt.

     1 ST 220-01501 Kantenzuführung für Rollen- und
Streifenmaterial in Einzelzuführung

     1 ST 220-02101 glueBox Auftragseinheit
Fördereinrichtung um einen Leimstreifen in
Rollenform zwischen das Werkstück und
das Kantenmaterial anzubringen. Durch
Wärmeaufbringung sowohl auf das Werkstück
als auch auf den Leimstreifen wird ein
optimales Bonding hervorgerufen.
Die Leimstreifen sind in den Laufmeter-
länge 25lfm, 75lfm und 100lfm verfügbar.
Die Leimstreifen sind ausschließlich in
Polyurethan-Klebstoff erhältlich und für
dessen Verarbeitung geeignet.

     1 ST 220-02201 Anpressaggregat pneumatisch einsatz-
gesteuert
1 angetriebene und 2 konische Anpressrollen
manuelle Verstellung über Digitalzähler
ablesbar.

     1 ST 220-03001 Schlagschere für Rollenkantenmaterial
von 0,4 bis 3 mm Stärke

     1 ST 220-05301 Oberes Polieraggregat

     1 ST 220-05302 Unteres Polieraggregat

     1 ST 220-04002 Fügeaggreagat mit eintauchgesteuerten
Diamantfräsern
Drehzahl 12000 U/min 2x 1,5kW
max. Spanabnahme 2 mm Fügefräser mit
Diamantschneiden Z3+3 D-80x 49 mm
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Rechnung Nr.  12R6369/04

Anzahl Artikelnummer Artikelbeschreibung Gesamt EUR

     1 ST 220-00108 Elektrik 3x400V 50/60Hz
Wird der Maschine ein Fehlerstrom-
Schutzschalter (FI) vorgeschaltet, muss
dieser eine Allstromsensitiver Fehlerstrom
Schutzschalter Typ B geeignet für Frequenz-
umrichterbetrieb Auslösestrom 300mA sein.

     1 ST 220-01306 Kettenvorschub mit 2 Geschwindigkeiten
Vorschubgeschwindigkeit 10 und 18 m/min
Antriebsmotor 1,1kW
Minimale Werkstückbreite variiert bei
Werkstücklänge, Höhe und Oberflächen-
beschaffenheit
18 m/min Vorschub nur bis max. 3 mm Kanten-
stärke und max. 25 mm Werkstückhöhe möglich.
Bei Anwahl des Eckenrundungsaggregates senkt
sich die Geschwindigkeit automatisch auf
10 m/min ab
Fügeaggregat mit 4,4kW (je Motor 2,2kW)
Diamantfügefräser Z3+3, D-80x49mm

     1 ST 220-01204 Pneumatisch- mechanische Einschubsperre
für Werkstücksabstandsüberwachung
Ein Pneumatisch gesteuerter Stahlbolzen ver-
hindert das Einschieben von Werkstücken
bevor der minimale Werkstückabstand er-
reicht ist. (Mehrfachtastrollen)

     1 ST 220-05304 Aufsprühen von Reinigungsmittel

     1 ST 220-05303 Aufsprühen von Trennmittel

     1 ST 220-04005 Fräserbestückung 64mm
Z3+3 fixbestückt tempora Serie
anstelle  49mm Fräserhöhe

     1 ST 220-00210 x-motion Plus Steuerung mit 15' smartouch

     1 ST 220-03102 Kappsägeaggregat mit zwei Motoren
0,35 kW (1 PS) 12000 U/min
HW-Sägeblätter
Z 24 D-100x20x3.2 mm pneumatisch
schwenkbar 0°-10°
Bei der Bearbeitung von Massivholzkanten
kann es zu Druckstellen am Kantenmaterial
kommen.

     1 ST 220-04303 Oberes Multifunktionsfräsaggregat
x-motion PLUS über smartouch
Bündig- und Radienfräsaggregat Position-
iergesteuert 1 Hochfrequenzmotor 0.75 kW
(1 PS) 12000 U/min.

     1 ST 220-04304 Unteres Multifunktionsfräsaggregat
x-motion PLUS über smartouch
Bündig- und Radienfräsaggregat Position-
iergesteuert 1 Hochfrequenzmotor 0.75 kW
(1 PS) 12000 U/min.

     1 ST 220-05003 Obere Radiusziehklinge x-motion Plus
zur Bearbeitung von 2 oder 3 mm Kunsstoff-
kanten.
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Rechnung Nr.  12R6369/04

Anzahl Artikelnummer Artikelbeschreibung Gesamt EUR

     1 ST 220-05004 Untere Radiusziehklinge x-motion Plus
zur Bearbeitung von 2 oder 3 mm Kunsstoff-
kanten.

     1 ST 220-04403 Eckenbearbeitungsaggregat mit
motorischer Verstellung für Post- und
Softformingprofile
Einsatzgesteuertes Formfräsaggregat für die
Bearbeitung von Stirnkanten. Kantenstärke
von 0.4-3mm.Werkstückhöhe  10-60mm.
min. Werkstücklänge 270mm
Holzkanten bedingt möglich, abhängig vom
Einschränkungen bei losen Mittellagen an
Post-/Softformingteilen und extrem dünnen
Melamin-/Folienkanten und Oberflächen-
materialien

     1 ST 220-05005 Pneumatisches gesteuertes Wegstellen
des Radiusziehklingenaggregat
Das Aggregat wird über die Steuerung pneu-
matisch aus dem Arbeitsbereich gestellt.

     1 ST 220-00208 motorische Höhenverstellung Druckbalken
x-motion_plus

     1 ST 220-01407 Verlängertes Zuführlineal 60.06
glueBox

     1 ST 220-10002 Jowat Typenkleber im Maschinenständer inkl.
2kg Klebergarnulat für Erstaufstellung

     1 ST 220-02002 Teflonbeschichtetes Leimaggregat für
1,5kg EVA Granulat
mit synchronisierter Leimrolle und Schnell-
wechselsystem sowie Drehrichtungsumkehr.
Geeignet für die Verarbeitung
von PUR- Kleber unter berücksichtigung der
Kleber- Verarbeitungsrichtlinien.

     1 ST 220-04305 Mehrfachtastrollen zur Bearbeitung von
Werkstücken mit Topfbandbohrungen

     1 ST 220-05305 Gleitmittel Sprüheinrichtung

     1 ST 220-05103 Obere Flächenziehklinge pneumatisch
Einsatzgesteuert für Nesting

     1 ST 220-05104 Untere Flächenziehklinge pneumatisch
Einsatzgesteuert für Nesting

     1 ST 220-90001 Betriebsanleitung tempora 60.06 / L, Deutsch

     1 ST 202-10031 Kundenseitige Voraussetzungen zum Trans-
port der Maschine in die Werkstätte:
Für das Abladen der Maschine vom LKW muss
entweder ein Kran mit einer Traglast von
5t mit geeignetem Lastzeug oder ein Stap-
ler mit einer Hubkraft von 2.5t mit Gabel-
längen von 1500 mm kundenseitig zur
Verfügung gestellt werden. Die Abladehilfen
(Kran bzw. Stapler) müssen am ersten
Aufstelltag zum vereinbarten Anlieferzeit-
punkt zur Verfügung stehen.
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Rechnung Nr.  12R6369/04

Anzahl Artikelnummer Artikelbeschreibung Gesamt EUR

     1 ST 202-10038 Die mit dieser Auftragsbestätigung
übermittelte "Technische Checkliste"
ist fester Bestandteil dieses Auftrages.
Wir bitten Sie, diese entsprechend zu prüfen
und uns ausgefüllt im vorgegebenen
Zeitrahmen zu retournieren.

     1 ST 202-10032 Kundenseitige Mithilfe beim Transport
der Maschine in die Werkstätte:
Kundenseitig werden zwei Transporthilfs-
kräfte (Mitarbeiter) zum Transport nach Ab-
ladung vom LKW zum Aufstellungsort der Ma-
schine zur Verfügung gestellt.
Durchgangs- und Transportöffnungen (lichte
Türstockbreiten und Türstockhöhen) sind
Breite 1.200 mm, Höhe 2.000mm. Der Boden,
auf dem die Maschine transportiert wird,
muss befestigt (Beton, Industrieboden ect.)
und eben sein.

     1 ST 202-10033 Kundenseitige Vorbereitung Maschinen-
fundament:
Ein Maschinenfundament laut angehängtem
Layout mit folgenden Spezifikationen muss am
Maschinenbestimmungsort vorbereitet sein:
Fundament eben Betonqualität mindestens
C20/25 zug- druckbelastbar.

     1 ST 202-10034 Kundenseitige Vorbereitung Druckluft-
installation:
Ein Druckluftanschluss laut angehängtem
Layout mit folgenden Spezifikationen muß am
Maschinenbestimmungsort vorbereitet sein:
Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Druck in
der Zuleitung min. 7 Bar permanent.

     1 ST 202-10035 Kundenseitige Vorbereitung Elektro-
installation 3x400V:
Ein elektrischer Anschluss laut angehängtem
Layout mit folgenden Spezifikationen muss am
Maschinenbestimmungsort vorbereitet sein:
Betriebsspannung 3x400V +/- 5% 50 Hz An-
schlusswert max.: ca. 11 kW Empfohlene
Vorsicherung 32A. Bei häufigen Spannungs-
schwankungen wird ein Stabilisator empfohlen
Den elektrischen Anschluss der Maschine muss
ein konzessionierter Elektriker am
Aufstellungstag vornehmen.

     1 ST 202-10036 Kundenseitige Vorbereitung Absaug-
installation:
Ein Absauganschluss laut angehängtem Layout
mit folgenden Spezifikationen muss am Ma-
schinenbestimmungsort vorbereitet sein:
Absauganschluss laut angehängten Layout.
Den absaugtechnischen Anschluss
der Maschine muss der Lieferant der
Absaugtechnik am Aufstellungstag
vornehmen.
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Rechnung Nr.  12R6369/04

Anzahl Artikelnummer Artikelbeschreibung Gesamt EUR

     1 ST 220-112 Auflageverlängerung inkl. Abstützfuß F400/
F600 Serie

********************************************
Ausstattung laut Preisliste:
001 004 009
901 75 755 21 32 42 45A 46 51 53 60 64A 67
88 300 301 302 303 304 306 999
********************************************

     1 ST 22-0-030 Transport FORMAT4 tempora 60.12

     1 ST 23-1-150 Inbetriebnahme inkl. Einweisung

     1 ST SO Einweisung glue-box

Gesamtsumme  (EUR)       66.462,00

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma FELDER KG.
Bezugsdatum ist Rechnungsdatum.

Preis Gesamtsumme frei Lieferadresse excl. Mwst
Angeführte Preise sind Endpreise. Kein weiterer Skontoabzug möglich!

Zahlung bei Meldung der Versandbereitschaft
Versand frei Lieferadresse, mit Aufstell

 Wichtige Information für die Überweisung 

 Z
ah

le
n 

m
it 

C
od

e Bank Postbank Muenchen
Empfänger FELDER KG

IBAN: DE16 7001 0080 0120 5128 01
BIC: PBNKDEFF

Zahlungsreferenz 12R6369/04

Bei Überweisungen geben Sie bitte unbedingt im Feld Zahlungsreferenz die Rechnungsnummer an: 12R6369/04

Wir danken für Ihren Auftrag!
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Rechnung Nr.  12R6369/04 Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Allgemeines
(1) Alle gegenwärtigen und zukünftigen Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund

von Bestellungen unserer Kunden (nachfolgend Kunden) unterliegen diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden - selbst
bei Kenntnis - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.

(3) Unser Produktangebot richtet sich gleichermaßen an Verbraucher und Unternehmer (nachfolgend
Kunden). Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, (i) ist ein Verbraucher jede natürliche
Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches
- BGB) und (ii) ist ein „Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).

II. Vertragsschluss
(1) Durch Aufgabe einer Bestellung unserer Waren macht der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf

des betreffenden Produkts. Die Annahme der Bestellung, die als Vertragsbestandteil die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen enthält, erfolgt durch uns in der Regel innerhalb von zwei Wochen durch
Auftragsbestätigung, die schriftlich, per Mail oder per Fax erfolgen kann.

(2) Jeder Kunde der Verbraucher ist, ist unter Umständen berechtigt, den Vertrag nach Maßgabe der
Widerrufsbelehrung, die ihm spätestens im Zuge der Vertragsannahme zugeht, zu widerrufen.

III. Preise und Zahlung
(1) Unsere Preise schließen bei Verbrauchern die gesetzliche Umsatzsteuer ein. Versandkosten sind von

Kunden zu tragen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Zölle und ähnliche Abgaben hat
der Kunde zu tragen.

(2) Vorbehaltlich einer gesonderten Zahlungsvereinbarung, ist der Kaufpreis spätestens innerhalb von 14
Tagen, nach Zusendung der Ware und Zugang der Rechnung beim Kunden zur Zahlung fällig.

(3) Zahlungsanweisungen werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen
unter Berechnung aller Spesen.

(4) Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist, das Zurückbehaltungsrecht muss dabei auf demselben
Vertragsverhältnis beruhen.

(5) Werden Teilforderungen nicht fristgerecht bezahlt oder ist über das Vermögen des Kunden das
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt, sind wir berechtigt, alle noch offenen Forderungen mit
sofortiger Wirkung fällig zu stellen. Ist der Kaufvertrag von unserer Seite noch nicht erfüllt, können wir
zurückzutreten oder Vorkasse verlangen.

(6) Schuldet der Kunde die Bezahlung mehrerer Rechnungen oder Teilforderungen wird zunächst die ältere
Schuld getilgt.

IV. Gefahrübergang
(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt ab Werk, das Erfüllungsort ist. Die Ware wird nur versendet, wenn dies

schriftlich vereinbart wurde.
(2) Bei Vereinbarung der Versendung schulden wir nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der

Ware an das Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen
nicht verantwortlich. Eine von uns genannte Versanddauer ist daher unverbindlich.

(3) Ist der Kunde der Versendung Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen
Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in
dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde in Annahmeverzug gerät. In allen anderen
Fällen geht die Gefahr bereits mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmen auf den
Kunden über, auch wenn die Ware bei dem Kunden aufgestellt oder installiert wird.

(4) Wir werden die Ware gegen die üblichen Transportrisiken auf unsere Kosten versichern. Bei
Unternehmern erfolgt eine Versicherung nur bei vereinbarter Bringschuld.

V. Versendung der Ware
(1) Von uns angegebene Fristen und Termine für den Versand der Ware gelten stets nur annähernd. Dies gilt

nicht, sofern ein fester Versandtermin vereinbart ist.
(2) Sämtliche von uns bei der Bestellung angegebenen oder sonst vereinbarten Lieferfristen beginnen, (a)

wenn Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist, am Tag des Eingangs des vollständigen Kaufpreises
(einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) oder (b) wenn Zahlung per Nachnahme oder auf
Rechnung vereinbart ist, am Tag des Zustandekommens des Kaufvertrages oder c) wenn der Kaufpreis
finanziert wird, nach Vorliegen eines abgeschlossenen Finanzierungsvertrages.

(3) Für die Einhaltung des Versandtermins ist allein der Tag der Übergabe der Ware durch uns an das
Versandunternehmen maßgeblich. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines
Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über,
an dem der Liefergegenstand versandbereit ist wir dies dem Kunden angezeigt haben.

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch uns betragen die Lagerkosten
0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die
Geltendmachung und der Nachweis weiterer Lagerkosten bleiben vorbehalten. Die Geltendmachung
geringerer Lagerkosten bleibt dem Kunden vorbehalten.

(5) Ist keine Lieferfrist angegeben oder sonst vereinbart, gilt eine Versendung innerhalb von drei Wochen ab
dem gemäß Absatz (1) maßgeblichen Zeitpunkt als vereinbart.

(6) In dem Fall, dass unser Lieferant Ware nicht rechtzeitig an uns liefert, verlängert sich die jeweils
maßgebliche Lieferfrist, bis zur Belieferung durch unseren Lieferanten zuzüglich eines Zeitraums von drei
Arbeitstagen, höchstens jedoch um einen Zeitraum von drei Wochen, vorausgesetzt, wir oder haben die
Verzögerung der Lieferung durch unseren Lieferanten nicht zu vertreten und haben die Ware
unverzüglich nachbestellt.

(7) Nicht zu vertreten ist die Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen unseres
Geschäftsbetriebs oder unserer Vorlieferanten, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum
Zeitpunkt des Vertragschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art,
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Streiks) verursacht worden sind, die von uns
oder den Vorlieferanten nicht zu vertreten sind.

(8) Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt,
wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versandkosten tragen.

VI. Gewährleistung
(1) Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der Kunde von uns zunächst die Beseitigung

des Mangels oder Lieferung mangelfreier Ware verlangen. Ist jedoch der Kunde Unternehmer, können wir
zwischen der Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache wählen, wobei dies nur durch
Anzeige in Textform (auch per Telefax oder E-Mail) gegenüber dem Kunden innerhalb von drei
Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung über den Mangel erfolgen kann. Wir können die vom
Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten
möglich ist.

(2) Falls die Nacherfüllung gemäß (1) fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder wir die
Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des anwendbaren Rechts berechtigt, vom
Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner
vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gelten
außerdem die besonderen Bestimmungen des X dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Neuwaren zwei Jahre ab Lieferung, falls der Kunde Verbraucher ist,
ansonsten zwölf Monate ab Lieferung. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistung bei
Gebrauchtmaschinen 1 Jahr. Bei Unternehmern sind bei Gebrauchtmaschinen die
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

(4) Nur gegenüber Unternehmern gilt folgendes: Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Übersendung
sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden genehmigt, wenn ein Mangel uns nicht
(i) im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder (ii) sonst
innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich angezeigt wird.

(5) Auf Verlangen des Verkäufers ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer
zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten
Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem
anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

(6) Mitgelieferte Bedienungsanleitungen des Verkäufers sind vom Kunden strikt zu befolgen. Bei
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung haftet der Verkäufer nicht.

(7) Die vom Verkäufer geschuldete vereinbarte Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes ergibt sich
ausschließlich aus den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Kunden und nicht aus sonstigen
Anpreisungen, Werbungen, Prospekten u. ä.. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde nicht.

(D)
VII. Rücktritt
(1) Wir sind u.a. berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine

Kreditwürdigkeit gemacht hat, seine Zahlungen oder Teilzahlungen einstellt, über sein Vermögen die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens beantragt wird oder sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so verschlechtern, dass uns
ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann.

(2) Bei Verbrauchern kann eine einvernehmliche Vertragsauflösung durch Zahlung einer Stornogebühr in der Höhe
von 30% der Auftragssumme vereinbart werden. Die Bezahlung ist Bedingung für die Wirksamkeit der
einvernehmlichen Vertragsauflösung

VIII. Nutzungsersatzanspruch des Verkäufers
Erfolgt ein Rücktritt vom Vertrag, so kann der Verkäufer für die bisherige Nutzung der Sache ein Nutzungsentgelt
verlangen. Das Nutzungsentgelt beträgt Im 1. Jahr  30% des Kaufpreises, im 2. Jahr  50% des Kaufpreises, im 3.
Jahr  70% des Kaufpreises, im 4. Jahr  90% des Kaufpreises und im 5. Jahr  100% des Kaufpreises, soweit nicht
tatsächlich eine höhere Wertminderung eingetreten ist. Der Kunde ist berechtigt einen geringeren oder keinen
Anspruch auf Wertminderung nachzuweisen.

IX. Schadensersatzanspruch des Verkäufers
Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder
niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringeren oder keinen Schaden
nachweist.”

X. Haftung
(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit,

Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei
Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt,
nach Maßgabe dieses X eingeschränkt.

(2) Unsere Haftung wegen Lieferverzugs ist - ausgenommen im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit - auf
einen Betrag von 10% des jeweiligen Kaufpreises begrenzt.

(3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind
ausgeschlossen, wenn uns der Kunde den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung
der Ware anzeigt.

(4) Wir haften nicht im Falle einfacher und mittlerer Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter,
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten handelt oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder den Schutz von dessen
Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen
Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Mängeln, die seine Funktionsfähigkeit
oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und
Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen.

(5) Soweit wir gemäß § 8 (1) dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden
begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder
die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und
Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten
sind.

(6) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für Sachschäden und daraus
resultierende weitere Vermögensschäden auf die jeweils geltende Deckungssumme je Schadensfall unserer
bestehenden Haftpflichtversicherung beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten handelt.

(7) Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung
nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies
unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

(8) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der
Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

XI. Eigentumsvorbehalt
(1) Sämtliche vom Verkäufer gelieferten Geräte, Ersatzteile und sonstige Waren bleiben bis zur vollständigen

Zahlung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung, Eigentum des Verkäufers. Dies gilt auch für
künftige und bedingte Forderungen. Bei laufender Rechnung dient das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung
der Saldoanforderung des Verkäufers.

(2) Die Verarbeitung und Umbildung der Ware durch den Kunden findet ausschließlich für uns statt. Bei
Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren steht uns Miteigentum an der neuen Sache zu, im
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Ware,
zur Zeit der Verarbeitung.

(3) Im Falle des Weiterverkaufs vor Bezahlung tritt der Kunde bereits jetzt seine Forderungen gegen den
Zahlungsschuldner in Höhe der Forderungen an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Der
Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Anforderung die Abtretung schriftlich zu bestätigen und sämtliche zur
Durchsetzung der Abtretung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(4) Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes, hat uns der Kunde unverzüglich
zu informieren und den Dritten gleichzeitig auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Kunde trägt alle
Kosten, die von uns zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung des Kaufgegenstandes
aufgewendet werden müssen.

(5) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers eine
Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige Sicherung des Verkäufers
beeinträchtigende Überlassung des Kaufgegenstandes sowie seine Veränderung zulässig.

(6) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde zum Besitz und Gebrauch des Kaufgegenstandes
berechtigt. Der Kunde hat für die Dauer des Eigentumsvorbehalts sämtliche Standortveränderungen der
Maschine umgehend an den Verkäufer bekannt zu geben.

(7) Im Falle der Nichteinhaltung der in Abs. 1 - 6 festgelegten Verpflichtungen des Kunden hat der Verkäufer das
Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

XII Datenschutz
(1) Wir erheben Daten im Rahmen der Abwicklung von Verträgen mit dem Kunden. Wir beachten dabei

insbesondere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Ohne
Einwilligung des Kunden werden wir Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten oder
nutzen, soweit diese für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist.

(2) Der Kunde hat die Möglichkeit, die von ihm gespeicherten Daten jederzeit einzusehen, zu ändern oder löschen
zu lassen. Hierfür wenden Sie sich bitte an: Felder KG, KR-Felder-Str.1,A 6060 Hall.

(3) Im Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen des Nutzers und weitere Informationen zur Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung auf die Datenschutzerklärung verwiesen, die auf unserer Website
www.felder-gruppe.de jederzeit über den Button „Datenschutz“ in druckbarer Form abrufbar ist.

XIII. Anwendbares Recht und Gerichtstand
(1) Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Kaufvertrag unterliegt vorbehaltlich zwingender

internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechtsübereinkommens.

(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte in München, für alle
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In
allen anderen Fällen können wir oder der Kunde, Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften
zuständigen Gericht erheben.

XIV. Sonstiges
(1) Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(2) Sobald ein FELDER-Partnervertrag besteht, gehen dessen Regelungen diesen Allgemeinen

Geschäftsbedingungen vor.
(3) Wir sind berechtigt, sämtliche Rechte und Pflichten, auch aus diesen Geschäftsbedingungen, auf einen

autorisierten Vertragshändler zu übertragen und sich dadurch von seinen Verpflichtungen zu befreien. Der
Kunde wird hiervon unverzüglich unterrichtet und erklärt hiermit sein Einverständnis.

(4) Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so sind sie dahin
umzudeuten, dass stattdessen das Zulässige im Rahmen dieser Bedingungen gewollt ist.

(5) Die FELDER KG Gewährleistungs- und Garantierichtlinien sind in der jeweiligen Betriebsanleitung bzw. auf der
FELDER KG Internetseite www.felder-group.com zu finden.
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